An die

Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht

Frankfurt am Main

- Abt. für Wirtschaftsstrafsachen -

Konrad-Adenauer-Straße 20

60256  Frankfurt am Main




             per Fax 069 1367 2156

YYYY, 27. Juli 2009

Betr.:
GZ 7580 Js 210784/09 WI – Beschwerde

Bez.:
Ihr Bescheid vom 29.06, erhalten am 18.07. (Freistempel Ffm 17.07.) 2009      / meine Beschwerde vom 20.07.2009 – hier: Begründung

Beil.:
0

Meine

B e s c h w e r d e

begründe ich hiermit wie folgt:
1. Der Bescheid der Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Frankfurt am Main vom 29.06.2009 enthält eine ganze Reihe formaler Fehler. Dass diese vor Zustellung an die Anzeigeerstatter nicht berichtigt wurden, fördert nicht das Vertrauen in die Sorgfalt, die in diesem Fall von der Staatsanwaltschaft aufgewendet wurde.

Solche formalen Fehler sind zum Beispiel:

a) Verspätete Zustellung: Poststempel Frankfurt am Main vom 17.07.2009 

b) S. 2, Ziff.1., Zeile 4 "09.10.2009" muss richtig heißen "09.10.2008"

c) S. 3, 4. Absatz, Zeile 2 "Aufrechtung" muss heißen: "Aufrechnung"

d) S. 3, 5. Absatz, Zeile 6 "inländischen Einlagensicherung" muss heißen "isländischen Einlagensicherung".
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2. In der Begründung der Einstellung des in Rede stehenden Ermittlungs-verfahrens wird unter II. 2. die Fallkonstellation a) (ab Seite 2 unten) durch die Staatsanwaltschaft den Ausführungen der DZ Bank folgend nicht vollständig und insofern nicht zutreffend dargestellt:

a) Die DZ Bank hat nach eigener Einlassung bereits vor dessen Inkraft-treten von dem von der BaFin geplanten Moratorium Kenntnis gehabt.

Sie hatte auch Kenntnis davon, dass die BaFin die Kaupthing Bank in Island wegen Liquiditätsengpässen auf dem Kaupthing-Konto bei der DZ Bank zum Nachschießen von Mitteln zur Bedienung der bereits getätigten und noch zu erwartenden Kundenverfügungen aufgefordert hatte und dass dies noch am 08.10.2008 so geschah in Höhe von mindestens 42 Mio. Euro.

Sie hätte die von der Kaupthing Bank NL Deutschland als Konto-verfügungen an sie weiter geleiteten Kundenaufträge alsbald, d.h. noch vor Inkrafttreten des Moratoriums, ausführen und die in Frage stehenden Überweisungen auf die Referenzkonten weiterleiten können und müssen. Sie hat insofern durch Unterlassen wissentlich zum Schaden der betroffenen Kunden der Kaupthing Bank gehandelt.

b) Die DZ Bank hat stattdessen noch vor Eintritt des Moratoriums über das betr. Konto der Kaupthing Bank mit über 55 Mio. Euro selbst und eigenmächtig verfügt, es gesperrt bzw. gepfändet und am 21.11.2008 darüber trotz des bestehenden Moratoriums die Aufrechnung gegen eigene privatrechtliche Forderungen gegenüber Kaupthing erklärt.

c) Die aus den genannten eigenmächtigen Verfügungen gezogenen Gewinne flossen und fließen weiterhin der DZ Bank zu. Ich erhebe dagegen mindestens den Vorwurf der ungerechtfertigten Bereicherung nach § 812 BGB.

Mir ist nicht bekannt, dass die BaFin als Aufsichtsbehörde auf diese Handlungen in irgendeiner Weise reagiert hätte.

3. Bei der Beurteilung des Sachverhalts spricht die Staatsanwaltschaft davon, dass den Kunden "also kein Schaden durch die Kontosperre entstanden" sei.

Dies ist unrichtig, da die Kunden – unter ihnen ich – vom 09.10.2008 bis 25.06.2009, also mehr als 9 Monate, nicht über den angewiesenen Überweisungsbetrag verfügen konnten, und dies nicht aufgrund des Moratoriums, sondern aufgrund eigenmächtigen, widerrechtlichen Festhaltens kundeneigener Gelder, die als solche gekennzeichnet und erkennbar waren, durch die DZ Bank, was diese m. E. zum Schadensersatz verpflichtet.

4. Es ist auch nicht richtig, dass "keine Erkenntnisse darüber vorliegen, dass Kunden bei der isländischen Einlagensicherung Probleme mit der Anmeldung ihrer Ansprüche gehabt hätten". Diese Mitteilung der BaFin kann schon deshalb inhaltlich nicht zutreffen, da der BaFin – abgesehen von anderen vielfachen Schwierigkeiten - bekannt ist, dass kein Kunde der Kaupthing Bank bis heute die vielfach versprochene offizielle Bestätigung des Eingangs seiner Entschädigungsanmeldung erhalten hat.
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5. Bezüglich der Fallkonstellation b) (Seite 4f) muss leider ebenfalls von einer unrichtigen Darstellung des Sachverhalts aufgrund Übernahme der Argumen-tation der DZ Bank durch die Staatsanwaltschaft gesprochen werden.

Sie verschweigt z. B., dass von Kunden (und Dritten) sowohl vor Eintritt des Moratoriums als auch danach – zum Teil noch 5 Monate später – Gelder auf Kaupthing-Konten überwiesen und von der DZ Bank, m. E. widerrechtlich, festgehalten wurden.

a) Überweisungen vor und bis zum Tag des Moratoriums hätten alsbald auf 

das Empfängerkonto bei der Kaupthing Bank weitergeleitet werden müssen;

b) Überweisungen aus der Zeit danach hätten, sofern sie die einreichenden 

Institute überhaupt hätten weiterleiten dürfen, von der DZ Bank aufgrund des Moratoriums sofort und unmittelbar zurückgeleitet werden müssen.

Stattdessen hat die DZ Bank unberechtigt Gelder festgehalten und unter Berufung auf das Moratorium auf einem Sonderkonto bei der DZ Bank "geparkt" (und – das darf unterstellt werden – bis zu deren Rückgabe nach 2 bis 7 Monaten im April 2009 daraus Gewinne zu eigenen Gunsten gezogen). 

Sie hat insofern, ggf. durch Unterlassen, wissentlich zum Schaden der betroffenen Kunden der Kaupthing Bank gehandelt; – dies legt zumindest den Vorwurf der ungerechtfertigten Bereicherung (§ 812 BGB) nahe.

Wiederum fehlt von seiten der BaFin jede Reaktion; auf Nachfragen gibt es keine Auskunft.

6. Insoweit ist die Einlassung der DZ, die Gelder bei Aufhebung des Moratoriums 

an die Empfängerkonten bei Kaupthing weiterzuleiten, und alle daraus abgeleiteten Folgerungen (Seite 4) obsolet. Dies geht auch aus der Tatsache hervor, dass die in Frage stehenden Überweisungen inzwischen – wie der Staatsanwaltschaft bekannt sein sollte – an die Absender zurückgeleitet wurden.

7. Falls die Absender die Einreicher-Institute gem. § 676b BGB auf Schadensersatz in Anspruch nehmen, dürfte die DZ Bank ihrerseits letzteren gegenüber schadensersatzpflichtig sein.

Mit dem oben Gesagten erhalte ich meine Vorwürfe und meine Strafanzeigen sowohl gegenüber den Verantwortlichen der DZ Bank als auch der BaFin aufrecht, erweitere sie, soweit erwähnt, und bitte, die Ermittlungen wieder aufzunehmen und weiterzuführen.

(XXX XXX)

Ich bitte darum, mir sowohl den Eingang meiner Beschwerde als auch die Weiterführung der Ermittlungen zeitnah zu bestätigen.
